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Zum Recht des UV-Trägers auf Akteneinsicht in die Prozessakten eines von der Erbin des 
BG-Versicherten geführten Schadensersatzprozesses gegen das den verstorbenen Versi-
cherten behandelnde Krankenhaus 
 
§ 116 SGB X, Art. 35 GG, §§ 23, 28 Abs. 3 EGGVG 
 
Beschluss des OLG Naumburg vom 20.04.2016 – 6 VA 1/16 – 
Bestätigung der Entscheidung des Präsidenten des LG Halle – 1451 E 71/15 –   
 

Die Parteien streiten sich darüber, ob die BG ein Recht auf Akteneinsicht in die Verfahrens-
akten zum zivilrechtlichen Schadensersatzprozess der Antragstellerin (Tochter des inzwi-
schen verstorbenen Versicherten der BG) gegen den Krankenhausträger hat, in dem der Ver-
storbene behandelt wurde.  
Der Versicherte hatte einen Arbeitsunfall erlitten, den die BG auch als solchen anerkannte. Sie 
gewährte ihrem Versicherten zunächst Verletztengeld und Verletztenrente und, nach dem Tod 
des Versicherten, der Witwe Hinterbliebenenrente. Die Antragstellerin forderte in dem zivilrecht-
lichen Verfahren vor dem LG Halle mit dem Aktenzeichen 6 O 96/13 wegen eines angeblichen 
Behandlungsfehlers Schadensersatz, Schmerzensgeld und Unterhaltsrente vom Träger der be-
rufsgenossenschaftlichen Klinik, in der der Verstorbene zuvor behandelt worden war. In die Ak-
ten dieses Gerichtsverfahrens begehrte die BG Akteneinsicht, um Ansprüche nach § 116 SGB 
X zu prüfen. Der Präsident des LG Halle gewährte der BG das Akteneinsichtsrecht; hiergegen 
wendet sich die Antragstellerin. 
Das OLG erachtet den Antrag der Antragstellerin als zulässig. Mit dem Antrag auf Versagung 
der Akteneinsicht begehre die Antragstellerin die Aufhebung eines sie belastenden Justiz-
verwaltungsaktes. Da die BG am zivilrechtlichen Haftungsprozess nicht beteiligt war, habe der 
Präsident des LG Halle zuständigkeitshalber entschieden, der BG Akteneinsicht zu gewähren. 
Hiergegen sei der Antrag auf gerichtliche Entscheidung das gemäß § 23 Abs. 1 EGGVG 
zulässige Rechtsmittel. 
In der Sache habe der Rechtsbehelf aber keinen Erfolg. Art. 35 GG ermächtige und ver-
pflichte alle Behörden des Bundes und der Länder zur gegenseitigen Rechts- und Amtshilfe. 
Die BG als Körperschaft des öffentlichen Rechts nach § 1 Abs. 2 SGB X sei eine Behörde 
und könne damit Amtshilfe in Anspruch nehmen. Diese stehe ihr jedoch nur zu, wenn sie an 
der Akteneinsicht ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen könne und schutzwürdige In-
teressen Dritter nicht entgegen stünden oder die Beteiligten einverstanden seien. Ein 
schutzwürdiges Interesse an Geheimhaltung sei nicht gegeben. Demgegenüber habe die BG 
aber ihr rechtliches Interesse an der Akteneinsicht glaubhaft gemacht. Sie benötige die Akten-
einsicht zur Prüfung möglicher Regressansprüche nach § 116 SGB X gegen den Krankenhaus-
träger. Hierfür reiche die bloße Glaubhaftmachung des rechtlichen Interesses aus. Die Ge-
währung der Akteneinsicht stand nach Ansicht des OLG damit im pflichtgemäßen Ermessen 
des Präsidenten des LG Halle. Das OLG sei demzufolge nur zur Prüfung nach § 28 Abs. 3 
EGGVG berechtigt, ob diese Maßnahme ermessensfehlerhaft war. Der Präsident des LG Hal-
le habe aber das Interesse der BG an der Akteneinsicht ermessensfehlerfrei gegen das 
informationelle Selbstbestimmungsrecht des Verstorbenen abgewogen. Es sei davon 
auszugehen, dass der Verstorbene mutmaßlich in die Akteneinsicht eingewilligt hätte; zudem 
habe der Verstorbene Mitwirkungspflichten nach den §§ 60 ff. SGB I gehabt. Wegen des Forde-
rungsübergangs nach § 116 SGB X i. V. m. § 401 BGB sei die BG zudem Forderungsinhaberin 
des Rechts des Versicherten auf Akteneinsicht geworden. Das berechtige sie zur Einsicht in 
die gesamte Akte und nicht nur zur Einsicht in die medizinischen Unterlagen, da sie sonst das 
Vorliegen eines Behandlungsfehlers des Krankenhausträgers nicht prüfen könne.  
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Das OLG Naumburg hat mit Beschluss vom 20.04.2016 – 6 VA 1/16 –  
wie folgt entschieden: 
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